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§ 1 Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen „REHASportgemeinschaft Kreis Steinfurt e.V.“

(„RSG Kreis Steinfurt e.V.“). Er ist im Vereinsregister beim zuständigen Amtsge-

richt eingetragen und hat seinen Sitz in 48268 Greven. Das Geschäftsjahr ist das

Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist es, Präventions- und Gesundheitssportangebote durchzu-

führen und den Behindertensport als Breitensport und als ambulanten Behinder-

tensport (Rehabilitationssport) zur Erhaltung und Wiedergewinnung der Gesund-

heit und der körperlichen Leistungsfähigkeit sowie zur Förderung der Eigeninitiati-

ve, der Selbstständigkeit und der sozialen Integration zu fördern.

Um diesen Zweck zu erreichen, soll jedem Menschen mit Behinderung die Teilnah-

me am Behindertensport ermöglicht werden durch:

Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung der praktischen Behinderten-

sportarbeit insbesondere zur/zum

– Aufbau von neuen Behinderten- und Rehabilitationssportangeboten,

– Gestellung von Sportgeräten,

– Durchführung besonderer Behindertensportveranstaltungen,

– Teilnahme an besonderen Behindertensportveranstaltungen.

§ 3 Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-

ne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein

ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendun-

gen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwe-

cken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen

begünstigt werden.

Mitglieder des Vorstands erhalten neben dem Ersatz der ihnen tatsächlich ent-

standenen und belegten Aufwendungen für Reisekosten eine pauschale Auf-

wandsentschädigung für alle übrigen Aufwendungen, deren Höhe durch die Dele-

giertenversammlung unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften festge-

legt wird.
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§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.

Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches Auf-

nahmegesuch zu richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen

Vertreter erforderlich.

Die Mitgliedschaft kann auf Dauer oder zeitlich befristet beantragt werden.

Mitglieder, die auf Grund einer ärztlichen Verordnung Rehabilitationssport nach

§ 43 Satz 1 SGB V in Verbindung mit § 44 Abs. 3 und 4 SGB IX ausüben, erhalten

auf Antrag eine zeitlich befristete Mitgliedschaft. Diese Mitgliedschaft endet nach

Ablauf der Verordnung zum Ende des Quartals. Eine Abmeldung ist nicht erforder-

lich.

Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem

ersten Tag des auf die positive Entscheidung des Vorstands über den Aufnah-

meantrag folgenden Monats. Der Vorstand kann die Entscheidung auf die Ge-

schäftsführung übertragen.

Die Delegiertenversammlung kann verdiente Personen zu Ehrenmitgliedern er-

nennen. Ehrenmitglieder haben die Rechte ordentlicher Mitglieder, sind jedoch

von der Beitragszahlung befreit.

§ 5 Verlust der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluss, Ablauf der befristeten

Mitgliedschaft oder Auflösung des Vereins. Der Austritt kann zum Ende des Quar-

tals durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand erfolgen.

Der Ausschluss erfolgt durch den Vorstand

– wenn ein wichtiger Grund vorliegt, besonders dann, wenn ein Mitglied ge-

gen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat.

– wenn ein Mitglied mit der Zahlung von Beiträgen für mindestens sechs Mo-

nate nach Anmeldung im Rückstand bleibt.

Das betroffene Mitglied hat innerhalb von vier Wochen das Recht, sich vor dem

Ausschluss schriftlich oder mündlich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern.

§ 6 Beiträge

Die Mitgliedsbeiträge werden in einer Beitragsordnung geregelt, die von der Dele-

giertenversammlung beschlossen wird.

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglie-

der auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
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§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Mitglieder und Ehrenmitglieder haben Stimmrecht in der Versammlung, sofern sie

Delegierte sind und die Beiträge regelmäßig gezahlt haben.

Alle Mitglieder sind berechtigt an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen

unter Beachtung der sich durch die Behinderung ergebenen gesundheitlichen Be-

rücksichtigungen; Sonderregelungen sind zu beachten.

Alle Mitglieder sind verpflichtet:

– die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern,

– die Durchführung der Sportstunden in Zusammenarbeit mit der Übungslei-

tung hilfreich zu unterstützen,

– das Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu behandeln,

– den Mitgliedsbeitrag rechtzeitig zu entrichten,

– den Anweisungen der ärztlichen Leitung und der Übungsleitung zu folgen,

besonders dann, wenn aus gesundheitlichen Gründen zeitlich oder auf Dau-

er die aktive Beteiligung an bestimmten Übungen oder Sportarten bzw. am

Behindertensport überhaupt eingeschränkt oder untersagt werden muss,

– bei Einspruch die Entscheidung der am Behindertensport beteiligten medi-

zinischen Betreuung zu befolgen,

– wesentliche gesundheitliche Veränderungen auch von sich aus der anwe-

senden medizinischen Betreuung anzuzeigen, damit auch im eigenen Inter-

esse die Rehabilitationsübungen entsprechend angepasst werden können.

§ 8 Organe

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Delegiertenversammlung.
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§ 9 Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus

– dem/der Vorsitzenden,

– dem/der stellvertretenden Vorsitzenden,

– dem/ der Kassenwart/in,

– dem/der Vereinsarzt/Vereinsärztin,

– dem / der Sportwart/in,

– dem/der Schriftführer/in.

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die Vorsitzende und der/die stellvertre-

tende Vorsitzende sowie der/die Kassenwart/in. Sie vertreten den Verein gericht-

lich und außergerichtlich. Jeder von Ihnen ist allein vertretungsberechtigt.

Im Innenverhältnis des Vereins darf der/die stellvertretende Vorsitzende seine/ih-

re Vertretungsmacht nur bei Verhinderung des Vorsitzenden ausüben, der/die

Kassenwart/in nur bei Verhinderung des/der Vorsitzenden und des/der stellver-

tretenden Vorsitzenden.

Der Vorstand wird von der Delegiertenversammlung mit einfacher Mehrheit für

die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Wahlen werden wie folgt durchgeführt:

– der/die Vorsitzende, der/die Kassenwart/in und der/die Vereinsarzt/Ver-

einsärztin werden gemeinsam in einer Delegiertenversammlung gewählt,

– der/die stellvertretende Vorsitzende, der/die Sportwart/in und der/die

Schriftführer/in werden gemeinsam in der nächsten Delegiertenversamm-

lung gewählt.

Ein Vorstandmitglied bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Abberufung

oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers / einer Nachfolgerin im Amt. In begrün-

deten Ausnahmefällen kann von diesen Regelungen abgewichen werden.

Der Vorstand kann um ein beratendes Mitglied der Geschäftsführung ergänzt wer-

den.

Eine Selbstergänzung des Vorstandes um ein kommissarisches Mitglied ist durch

Vorstandsbeschluss bis zur nächsten regulären Wahl zulässig.
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§ 10 Die Delegiertenversammlung

Eine ordentliche Delegiertenversammlung findet alle zwei Jahre statt. In begrün-

deten Ausnahmefällen kann von dieser Regelung abgewichen werden. Die Dele-

giertenversammlung setzt sich zusammen aus den Delegierten der einzelnen

Gruppen und dem Vorstand. Sie ist vier Wochen vorher durch Aushang in den

Gruppen mit Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. Leiter der Versamm-

lung ist der/die Vorsitzende, bei Verhinderung der/die stellvertretende Vorsitzen-

de.

Eine außerordentliche Delegiertenversammlung ist innerhalb einer Frist von 14

Tagen mit entsprechender Tagesordnung durch Aushang einzuberufen, wenn

– der Vorstand dieses beschließt oder

– mindestens 1/3 der Mitglieder diese schriftlich unter Angabe der Gründe

beantragt.

Stimmberechtigt für die Delegiertenversammlung sind der Vorstand und alle an-

wesenden Delegierten ab 18 Jahre. Die Delegierten werden von den einzelnen

Gruppen für die Delegiertenversammlung gewählt. Die Anzahl der Delegierten

richtet sich nach der Mitgliederliste der Geschäftsstelle, Stand 31.12. des Vorjah-

res. Jede Gruppe entsendet einen Gruppensprecher und je 15 angefangene Mit-

glieder einen weiteren Delegierten. Stimmübertragung ist nur innerhalb einer

Gruppe zulässig.

Aufgaben der Delegiertenversammlung sind:

– Entgegennahme der Geschäfts-, Kassen- und Kassenprüfberichte,

– Entlastung des Vorstandes

– Neuwahl des Vorstandes,

– Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Beiträge (diese müssen in

der Tagesordnung bekanntgegeben werden)

– Beschlussfassung über Auflösung des Vereins,

– Entscheidungen über Angelegenheiten, die vom Vorstand vorgelegt wer-

den.

Über den Verlauf der Delegiertenversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, wel-

ches vom Versammlungsleiter und dem zu Beginn der Versammlung bestimmten

Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 11 Kassenprüfer

Die Kassenprüfung hat jährlich durch zwei Kassenprüfer zu erfolgen. Die Kassen-

prüfer werden von der Delegiertenversammlung für zwei Jahre gewählt. Wieder-

wahl ist möglich.
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§ 12 Datenschutz

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der

Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche

Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.

Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorlie-

gen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:

– das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

– das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,

– das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,

– das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,

– das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und

– das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist

es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten

zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das

Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grund-

verordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der Vorstand einen Da-

tenschutzbeauftragten.

§ 13 Auflösung

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außer-

ordentlichen Delegiertenversammlung erfolgen.

Zur Auflösung bedarf es einer Dreiviertel-Mehrheit aller stimmberechtigten Mit-

glieder. Die Abstimmung über die Auflösung ist namentlich vorzunehmen.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Kreissportbund Steinfurt e.V., der

es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche

Zwecke zu verwenden hat.

Diese Satzung wurde zuletzt in der Delegiertenversammlung am 14. März 2025

geändert.


